
 
 
 

 

DI ANTON WALLNER 

Allg. beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger 

 
 

A - 8051 Graz, Wiener Straße 180  
 

Tel: 0316 / 673276-0, Fax 0316 / 673276 - 430 
Mobil: 0664 / 5354333  
 
Email: anton.wallner@wallner-schemitsch.at  
 

 
 

 
 

An das  
    Bezirksgericht Graz-Ost 
    Radetzkystraße 27 
    8010 Graz 
 
 
 
 

EXEKUTIONSSACHE 

Helmut Gruber 
244 E 15/24y, BG Graz-Ost 

 
 
 
Betreibende Partei: Eigentümergem. EZ 2262, GB 63108 Andritz,  

vertreten durch ÖWG 
    8010 Graz, Moserhofgasse 14 
 
vertreten durch:  Mag. Armin Kern 
    8010 Graz, Körösistraße 9/1 
 
Verpflichtete Partei:  Helmut Gruber 
    8045 Graz, Posenergasse 14/21 
 
 
 
Wegen:   EUR 8.614,21 s.A. 
 

 

GUTACHTEN 
 

zur Feststellung des Verkehrswertes 
der Liegenschaft 

 
GB 63108 Andritz; EZ 2262 hiervon 57/1594 Anteile  

(B-LNR 26)  
8045 Graz, Posenergasse 14/21 

BG Graz-Ost 
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1 Allgemeine Angaben 

1.1 Auftrag 

Die Bewertung der Liegenschaft erfolgt über Beschluss des BG Graz-Ost, 8010 

Graz, Radetzkystraße 27 zum Zwecke der Feststellung des Verkehrswertes der 

Liegenschaft (Eigentumgswohnung) 8045 Graz, Posenergasse 14 W 21, B-

LNR. 26 (Wohnungseigentum an W 21). 

 

1.2 Befundaufnahme 

Die Befundaufnahme wird auf Grund der Besichtigung am 26.06.2024 durch 

den allgemein beeideten und gerichtlich zertifizierten Sachverständigen Herrn 

DI Anton Wallner, 8051 Graz, Wiener Straße 180, unter Mitwirkung von Herrn 

Jakob Wallner, MSc durchgeführt. 

An der Befundaufnahme weiters der Verpflichteten Hr. Helmut Gruber sowie Hr. 

Mag. Kern als Vertreter der betreibenden Partei teilgenommen. 

 

1.3 Liegenschaften: 

GB 63108 Andritz 

EZ 2262 

Bezirksgericht Graz-Ost 

8045 Graz Posenergasse 14 

W 21, 57/1594 Anteile (B-LNR 26) 
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1.4 Eigentümer 

 

GB 

REPUBLIK ÖSTERREICH 

GRUNDBUCH 

Auszug aus dem Hauptbuch 

KATASTRALGEMEINDE 63108 Andritz                               EINLAGEZAHL  2262 

BEZIRKSGERICHT Graz-Ost 

******************************************************************************* 

*** Eingeschränkter Auszug                                                  *** 

***    A2-Blatt ohne Ab- und Zuschreibungen                                 *** 

***    B-Blatt eingeschränkt auf die Laufnummer(n) 26                       *** 

***    C-Blatt eingeschränkt auf Belastungen für das angezeigte B-Blatt     *** 

******************************************************************************* 

Letzte TZ 1392/2024 

WOHNUNGSEIGENTUM 

Plombe 7040/2024 

Einlage umgeschrieben gemäß Verordnung BGBl. II, 143/2012 am 07.05.2012 

************************************* A1 ************************************** 

   GST-NR  G BA (NUTZUNG)          FLÄCHE  GST-ADRESSE 

   603/6     GST-Fläche        *     1513 

             Bauf.(10)                402 

             Gärten(10)              1111  Posenergasse 14 

   606/5     Gärten(10)              1329 

   607/4     Gärten(10)        *      177 

   GESAMTFLÄCHE                      3019 

Legende: 

*: Fläche rechnerisch ermittelt 

Bauf.(10): Bauflächen (Gebäude) 

Gärten(10): Gärten (Gärten) 

************************************* A2 ************************************** 

************************************* B *************************************** 

  26 ANTEIL: 57/1594 

     Helmut Gruber 

     GEB: 1957-07-24 ADR: Grazer Str. 54/II   8045 

      d 104/1981 Wohnungseigentum an W 21 

      i 1705/2004 IM RANG 25853/2003 Kaufvertrag 2003-10-29 Eigentumsrecht 
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2 Befund 

2.1 Allgemeines 

2.1.1 Unterlagen 

Dem Sachverständigen werden nachstehend angeführte Unterlagen zur 

Verfügung gestellt bzw. von ihm erhoben: 

- Anordnung zur Schätzung 

- Grundbuchsauszug 

- Katasterplan 

- Erhebungen im Grundbuch 

- Flächenwidmungsplan der Stadt Graz 

- Vergleichspreissammlung des SV 

- Erhebungen beim ZT Datenforum 

- Liegenschaftsbewertungsgesetz 

- ÖNORM 1802 Liegenschaftsbewertung 

- Liegenschaftsbewertung – Heimo Kranewitter, 7. Auflage 

- Fotodokumentation 

- Besichtigung an Ort und Stelle 

Weiters wurden von der zuständigen Hausverwaltung nachfolgende Unterlagen 

zur Verfügung gestellt: 

- Informationsblatt Liegenschaftsverkauf 

- Vorschreibung 

- Energieausweis 

- Vereinbarung Aussenanlagennutzung 

- Kontoauszug Verwaltungskonto 

 
 
2.1.2 Bewertungsstichtag 

26.06.2024 
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2.2 Gutsbestand  

2.2.1 Grundbuch  

 

Liegenschaft 

Gemäß Grundbuchsabfrage besteht die EZ 2262 aus nachstehendem 

Grundstück: 

GB 

REPUBLIK ÖSTERREICH 

GRUNDBUCH 

Auszug aus dem Hauptbuch 

KATASTRALGEMEINDE 63108 Andritz                               EINLAGEZAHL  2262 

BEZIRKSGERICHT Graz-Ost 

******************************************************************************* 

*** Eingeschränkter Auszug                                                  *** 

***    A2-Blatt ohne Ab- und Zuschreibungen                                 *** 

***    B-Blatt eingeschränkt auf die Laufnummer(n) 26                       *** 

***    C-Blatt eingeschränkt auf Belastungen für das angezeigte B-Blatt     *** 

******************************************************************************* 

Letzte TZ 1392/2024 

WOHNUNGSEIGENTUM 

Plombe 7040/2024 

Einlage umgeschrieben gemäß Verordnung BGBl. II, 143/2012 am 07.05.2012 

************************************* A1 ************************************** 

   GST-NR  G BA (NUTZUNG)          FLÄCHE  GST-ADRESSE 

   603/6     GST-Fläche        *     1513 

             Bauf.(10)                402 

             Gärten(10)              1111  Posenergasse 14 

   606/5     Gärten(10)              1329 

   607/4     Gärten(10)        *      177 

   GESAMTFLÄCHE                      3019 

Legende: 

*: Fläche rechnerisch ermittelt 

Bauf.(10): Bauflächen (Gebäude) 

Gärten(10): Gärten (Gärten) 

************************************* A2 ************************************** 

************************************* B *************************************** 

  26 ANTEIL: 57/1594 

     Helmut Gruber 

     GEB: 1957-07-24 ADR: Grazer Str. 54/II   8045 

      d 104/1981 Wohnungseigentum an W 21 

      i 1705/2004 IM RANG 25853/2003 Kaufvertrag 2003-10-29 Eigentumsrecht 

************************************* C *************************************** 

   1  a 36/1944 

          DIENSTBARKEIT des Rechtes durch das Gst 606/5 einen 

          öffentlichen Sammel- bzw Siedlungskanal zu verlegen und des 

          Rechtes, das genannte Gst zur Vornahme der nötigen 
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          Herstellungs- und Instandhaltungsarbeiten zu betreten für 

          Stadt Graz 

      b 1813/1972 Übertragung der Eintragung(en) aus EZ 124 

   2  a 4042/1953 

          DIENSTBARKEIT der Benützung des Gst 606/5 zur Errichtung 

          eines öffentlichen Straßenkanales für Stadt Graz 

      b 1813/1972 Übertragung der Eintragung(en) aus EZ 124 

   3  a 14695/1954 

          DIENSTBARKEIT der Benützung des Gst 603/6 zur Errichtung 

          eines öffentlichen Straßenkanales für Stadt Graz 

      b 13618/1974 Übertragung der Eintragung(en) aus EZ 2239 

  48    auf Anteil B-LNR 26 

      a 10841/2013 Klage gem § 27 Abs 2 WEG 2002 (213 C 367/12m) 

  49    auf Anteil B-LNR 26 

      a 10842/2013 Klage gem § 27 Abs 2 WEG 2002 (213 C 745/12z) 

  77    auf Anteil B-LNR 26 

      a 15818/2023 Klage gem § 27 Abs 2 WEG 2002 (212 C 180/23w) 

      b 1392/2024 Versteigerungsverfahren siehe LNR 77 

  78    auf Anteil B-LNR 26 

      a 1208/2024 Klage gem § 27 Abs 2 WEG 2002 (220 C 18/24g) 

  79    auf Anteil B-LNR 26 

      a 1392/2024 Einleitung des Versteigerungsverfahrens zur 

          Hereinbringung von vollstr EUR 8.614,21 s.A . für 

          Eigentümergemeinschaft EZ 2262 KG 63108 Andritz 

          (244 E 15/23y) 

      b 1392/2024 Klagsanmerkung siehe LNR 77 

*********************************** HINWEIS *********************************** 

          Eintragungen ohne Währungsbezeichnung sind Beträge in ATS. 

******************************************************************************* 

Grundbuch 27.05.2024 12:00:48 

 

 

Anmerkungen: 

Die angeführten Dienstbarkeiten sind bei innerstädtischen Wohnanlagen als 

üblich zu bezeichnen und haben keinen Einfluss auf den Verkehrswert der 

bewertungsgegenständlichen Wohnung. Dies werden somit bei der Bewertung 

außer acht gelassen. 

Die Einleitung des Versteigerungsverfahrens ist angemerkt. 

 

2.2.2 Einheitswert 

Zum Einheitswert wurden keine Erhebungen durchgeführt. Dieser ist für die 

Bewertung nicht von Relevanz. 
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2.2.3 Bewertungsgegenstand 

Bewertungsgegenstand bilden die Wohnung W21 im fünften Obergeschoss der 

Liegenschaft Posenergasse 14. 

 

 

© GIS Steiermark, Jahr 2024 

 

 

© Google Maps, Jahr 2024 



244 E 15/24y , BG Graz-Ost  8045 Posenergasse 14/21 

Helmut Gruber  Seite 8 von 30 

2.2.4 Energieausweis  

Der Energieausweis zur Liegenschaft wurde durch die zuständige Verwaltung 

übermittelt und liegt dem Gutachten im Anhang bei. 

 

2.2.5 Kontaminierung 

Das gegenständliche Grundstück ist gem. Erhebungen beim 

Umweltbundesamt nicht im Verdachtsflächenkataster oder Altlastenatlas 

verzeichnet.  
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2.3 Grundstück 

2.3.1 Lage 

Die Bewertungsliegenschaft befindet sich im 12. Grazer Stadtbezirk Andritz. 

Andritz ist der 12. und flächenmäßig größte Grazer Stadtbezirk. Er liegt im 

Norden von Graz und besteht aus den alten Dörfern Oberandritz, Unterandritz 

und St. Veit sowie der Streusiedlung Neustift. 

 

 

© Graz.at Stadtplan, Jahr 2024 

 

 

2.3.2 Beschaffenheit und Nutzung 

Das bewertungsgegenständliche Grundstück liegt nördlich der Posenergasse. 

Die Liegenschaft ist als eben zu bezeichnen und ist mit einem 

achtgeschossigen Wohnhaus sowie einer Tiefgarage bebaut. Die Erschließung 

erfolgt direkt von der Posenergasse aus, welche ein öffentliches Gut darstellt. 

Die Freiflächen der Liegenschaft können als Allgemeinfläche genutzt werden.  

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Graz
https://de.wikipedia.org/wiki/St._Veit_(Graz)
https://de.wikipedia.org/wiki/Streusiedlung
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© Bing Maps, Jahr 2024 

 

Die direkt angrenzenden Liegenschaften werden überwiegend zu Wohnzecken 

genutzt. Östlich der bewertungsgegenständlichen Liegenschaft befindet sich 

der Gleiskörper der Straßenbahnlinien 3 und 5. 
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Die Zufahrt und der Zugang zum Objekt erfolgt über direkt über die 

Posenergasse, welche ein öffentliches Gut darstellt. 

 

  

Posenergasse    Posenergasse 

 

2.3.3 Aufschließung 

Die Liegenschaft ist entsprechend ihrer innerstädtischen Lage sehr gut 

aufgeschlossen. Die Beseitigung der Fäkal- und Schmutzwässer erfolgt über 

Einleitung in den öffentlichen Schwemmkanal. Die Trinkwasserversorgung 

erfolgt über Anschluss an das öffentliche Wasserleitungsnetz. Die 

Mehrungsbeseitigung (Müllabfuhr) erfolgt durch die städtischen Dienste. Die 

Stromversorgung erfolgt über das Netz der zuständigen EVU. 

Die Liegenschaft ist durch die nahegelegenen Straßenbahnhaltestellen 3, 5, 

sowie die nahe Bushaltestelle 52 sehr gut an das öffentliche Nahverkehrsnetz 

angeschlossen. 

 

Die Beheizung erfolgt über eine Zentralheizung mittels Fernwärmeanschluss 

über Radiatoren.  

 

 

2.3.4 Flächenwidmung 

Die Bewertungsliegenschaft ist im Flächenwidmungsplan der Stadt Graz als 

 

 „Allgemeines Wohngebiet - WA“  

 

mit einer Bebauungsdichte von 0,4 – 1,0 ausgewiesen. 
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© Fläwi 4.0 Stadt Graz; Jahr 2024 

 

 

 

2.4 Wohnhaus 

2.4.1 Beschreibung 

Das achtgeschossige Wohnhaus Posenergasse 14 wurde in Massivbauweise 

errichtet. Das Dach wurde als Flachdach ausgeführt. 

Augenscheinlich wurde vor ein paar Jahren eine thermische Sanierung des 

Gebäudes durchgeführt. Die Fassade weist einen Vollwärmeschutz auf. Die 

Fenster wurden als Kunststofffenster ausgeführt, als Sonnenschutz dienen 

außenliegende Jalousien.  
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Nordseite Ostseite 

 

  

Südseite     Westseite 

 

  

Garagenzufahrt    Stiegenhaus/Wohnungseingang 

 

Die vertikale Erschließung erfolgt wahlweise über das zentral gelegene 

Stiegenhaus oder die an der Ostseite gelegenen Aufzugsanlage. 

 

2.4.2 Bauzustand 

Der Bauzustand des Hauses entspricht dem Baualter. Das Haus weist einen 

„guten“ 

 Bau- und Erhaltungszustand auf. 
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2.5 Wohnung W21 (B-LNR 26) 

Die Wohnung umfasst einen Vorraum, ein WC, eine Küche, einen Wohnraum, 

welcher entgegen dem vorliegenden Plan in 2 Räume unterteilt wurde. Weiters 

ist dem Wohnraum eine südseitige Loggia vorgelagert. 

Weiters umfasst die Wohnung einen Abstellraum, ein Bad und ein 

Schlafzimmer. 

Zusätzlich ist der Wohnung ein Kellerabteil zugeordnet. 
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Der Fußboden im Vorraum der Küche und dem Abstellraum ist als PVC-Boden 

ausgeführt. In den Wohnbereichen wurde der Boden als Parkettboden 

ausgeführt.  

Im Badezimmer und WC sind die Boden und die Wandflächen mit keramischen 

Fliesen ausgelegt. 

 

Die Türen sind als Holztüren, welche an Holzzargen angeschlagen sind, 

ausgeführt. 

 

Die Wand- und Deckenflächen sind mit Ausnahme der Nassräume, weiß 

gemalen, wobei hier teilweise starke Verunreinigungen zu sehen sind. 

 

Im Badezimmer und im WC sind die erforderlichen 

Sanitäreinrichtungsgegenstände vorhanden. Eine Kontrolle auf 

Funktionstüchtigkeit hat im Zuge der Befundaufnahme nicht stattgefunden. 

Zusätzlich wird darauf hingewiesen, dass teilweise ebenfalls stark verunreinigt 

sind. 

 

  

Eingang/Vorraum Vorraum 
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Vorraum WC 

 

  

WC Küche 

 

  

Küche Küche 

 

  

Küche Küche 
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Küche Wohnzimmer 

 

  

Wohnzimmer Wohnzimmer 

 

  

Wohnzimmer Wohnzimmer 

 

  

Wohnzimmer Loggia 
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Loggia Loggia 

 

  

Nebenraum Wohnzimmer Nebenraum Wohnzimmer 

  

  

Wohnzimmer Wohnzimmer 

 

  

Wohnzimmer Flur 
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Flur Abstellraum 

 

  

Abstellraum Badezimmer 

 

  

Badezimmer Schlafzimmer 

 

  

Schlafzimmer Schlafzimmer 
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Schlafzimmer Schlafzimmer 

 

 

 

Zusätzlich ist der Wohnung ein Kellerabteil zugeordnet. 
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Kellerabgang Keller 

 

 

Zusätzlich ist der Wohnung ein Autoabstellplatz in der Tiefgarage zugeordnet. 
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2.6 Raumeinteilung und Nutzung 

Gemäß Parifizierung umfasst die Wohnung 65,82 m². 

 

 

2.7 Hausverwaltung 

Die Verwaltung der Wohnanlage erfolgt über die Österreichische 

Wohnbaugenossenschaft gemeinnützig registrierte Genossenschaft mit 

beschränkter Haftung, Moserhofgasse 14, 8010 Graz. 

 

2.8 Betriebskosten & Instandhaltung 

Laut beiliegender Vorschreibungsmitteilung der Hausverwaltung beträgt die 

monatliche Vorschreibung der Wohnung 21 inkl. Instandhaltung € 428,04 inkl. 

USt.  

 

2.9 Zustand der Wohnung 

Der Zustand der Wohnung entspricht dem Baualter und weist einen  

„schlechten“ 

 Bau- und Erhaltungszustand auf. 
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Anzumerken ist, dass die Wohnung – wie auf den Fotos ersichtlich – einen 

ungepflegten und verwahrlosten Zustand aufweist. Die Wohnung ist mit 

diversem Gerümpel und Müll verstellt. Weiters ist anzumerken, dass zum Teil 

ein altersgemäßer Instandhaltungs- und Instandsetzungsrückstand gegeben 

ist. Vor allem im Bereich der Oberflächen (Böden, Wände) bedarf die Wohnung 

einer Erneuerung. 

 

2.10 Reparaturrücklage 

Der Stand der Reparaturrücklage der Gesamtanlage der beträgt per 

11.07.2024 € 162.600. 

 

2.11 Bestandsrechte 

Die Wohnung wird derzeit vom Eigentümer selbst genutzt. 
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3 Gutachten 

3.1 Verfahren 

3.1.1 Allgemeine Bewertungsgrundlagen 

 Ziel dieses Gutachtens ist die Ermittlung des Verkehrswertes einer 

Eigentumswohnung. 

 Der Verkehrswert entspricht dem Preis, der im redlichen Geschäftsverkehr für 

das Bewertungsobjekt erzielt werden kann; seine Ermittlung setzt daher 

voraus, dass ein Grundstücksmarkt mit freier Preisbildung vorhanden ist. Alle 

den Preis und damit den Verkehrswert beeinflussenden Umstände dieses 

Marktes sind vom Sachverständigen objektiv auszuwerten, wobei 

insbesondere auf ungewöhnliche oder persönliche Verhältnisse auf Seiten der 

Veräußerer oder der Erwerber nicht Bedacht genommen werden darf. Aus 

diesem Grund muss der schließlich bei der Veräußerung des 

Bewertungsobjektes tatsächlich erzielte Preis nicht dem mit diesem Gutachten 

ermittelten Verkehrswert entsprechen. Dieser Preis wird nicht unwesentlich von 

subjektiven Momenten bestimmt, welche in den Einflussbereichen der 

Vertragsteile liegen, wie etwa durch persönliche Vorstellungen und Wünsche, 

Spekulationsabsichten, etc.  

 

3.1.2 Die Ermittlung des Verkehrswertes hat nach einer anerkannten Methode in 

nachvollziehbarer Form zu erfolgen. 

Dafür stehen grundsätzlich für das Bewertungsobjekt Eigentumswohnungen 

insbesondere das Ertragswert-, das Sachwert- und das 

Vergleichswertverfahren zur Verfügung.  

Das Ertragswertverfahren scheidet deshalb aus, weil das Bewertungsobjekt 

sich nach der Marktsituation nur bedingt als Ertragsobjekt eignet, weshalb der 

Verkehrswert von der Ertragslage unabhängig zu betrachten ist. 

Die Anwendung des Sachwertverfahrens wäre grundsätzlich nicht ungeeignet: 

Hier müsste der Bodenwert, der Wert der baulichen Anlagen und sonstigen 

Anlagen ermittelt und an Hand des Miteigentumsanteils als Bruchteil des 

Gesamtsachwerts errechnet werden. Dabei würde ein Ergebnis erzielt, das 

zunächst in keiner Weise auf die Besonderheiten des Teilmarktes 
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„Eigentumswohnung“ Bedacht nimmt: Die Preisbildung von 

Eigentumswohnungen weist eine große Abhängigkeit auf von Wohnfläche, dem 

Ersterwerb bzw. Wiederverkaufsfall, dem Vorhandensein von PKW-

Abstellplätzen, vom Wohnungsalter, dem Geschoss, der Ausstattung, der Lage, 

der Anzahl der Wohneinheiten im Objekt, dem wirtschaftlichen und sozialen 

Umfeld, etc. Zur Berücksichtigung all dieser Umstände müssten bei der 

Anpassung des ermittelten Sachwertes an den Verkehrswert Zu- oder 

Abschläge vorgenommen werden, deren Darstellung in nachvollziehbarer 

Weise nicht gewährleistet wäre. 

Deshalb wird letztlich dem Vergleichswertverfahren der Vorzug gegeben und 

der Verkehrswert an Hand dieser Methode ermittelt werden.  

 

3.1.3 Das Vergleichswertverfahren setzt das Vorliegen ausreichender 

Vergleichspreise voraus, welche bei Veräußerung vergleichbarer Objekte (d.h. 

im vorliegenden Fall von Eigentumswohnungen) in zeitlicher Nähe zum 

Wertermittlungsstichtag und in räumlicher Nähe zum Bewertungsobjekt 

tatsächlich erzielt wurden. Unter diesen Voraussetzungen, welche naturgemäß 

sorgfältig geprüft werden müssen und welche die Zahl der in Frage kommenden 

Vergleichsobjekte reduzieren, führt dieses Verfahren im Allgemeinen direkt 

zum Verkehrswert, weil sich das Marktgeschehen bereits in den Kaufpreisen 

der Vergleichsobjekte ausdrückt. Die mit allen Problemen der 

Nachvollziehbarkeit behaftete Nachkontrolle des ermittelten Ertrags- oder 

Sachwertes kann in aller Regel entfallen, sofern bei einem erforderlichen 

indirekten Preisvergleich die Einflüsse der wertbestimmenden Merkmale (siehe 

oben 3.1.2) entsprechend berücksichtigt wurden und nicht eine Anpassung auf 

Grund außergewöhnlicher, diskontinuierlicher Vorgänge am Markt letztlich 

doch eine Kontrolle erforderlich machen.  

 

3.2 Bewertung 

 Die Bewertung der Liegenschaft erfolgt im Sinne des Liegenschaftsbewer-

tungsgesetzes nach dem Vergleichswertverfahren. Dieses Verfahren stellt im 

gegenständlichen Bewertungsfall die verlässlichste Methode dar. 
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3.3 Verkehrswert 

3.3.1 Vergleichswert Liegenschaft 

Die Bewertung der gegenständlichen Wohnung erfolgt nach dem Vergleichs-

wertverfahren. In Verfolgung dieser Vorgangsweise wurden Kaufvorgänge in 

zeitlicher Nähe und vergleichbarer Lage erhoben. Für die Ermittlung des 

Verkehrswertes wurden in der gegenständlichen KG ausreichend 

Kaufvorgänge erhoben, wobei sich die kaufgegenständlichen Wohnungen in 

vergleichbarer Lage und befinden.  

 

Die Kaufpreise für Wohnungen in der gegenständlichen KG liegen – nach 

Bereinigung der nicht repräsentativen Verkaufsvorgänge – zwischen  

€ 2.050,00 / m² und € 3.200,00 / m².  

 

Folgende Kaufvorgänge haben besondere Berücksichtigung erfahren: 
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Unter Beachtung der bereits zitierten Kriterien und einer durchschnittlichen 

Valorisierung errechnet sich ein Vergleichswert von gerundet € 2.800,00/m². 

 

 

Vergleichswert Wohnung W 7 

Wohnnutzfläche 65,82 m² 

65,52 m²        je m²  €  2.800,00 € 184.296,00 

Vergleichswert W 21 (B-LNR 26) € 184.296,00 

 

Wie unter Punkt 2.9 Zustand der Wohnung angeführt sind für die 

Brauchbarmachung der Kosten für die Entrümpelung, Reinigung und 

Instandhaltung in Abzug zu bringen. 
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Für die Brauchbarmachung der Wohnung werden pauschal € 5. 000 in Ansatz 

gebracht. 

Die Vergleichsliegenschaften verfügen ebenfalls teilweise über zugeordnete 

Autoabstellplätze, sodass dieser nicht gesondert in der Bewertung 

ausgewiesen wird sondern in den Zu- und Abschlägen berücksichtigt wird. 

 

Vergleichswert W 21 (B-LNR 26) € 184.296,00 

Brauchbarmachung € - 5.000,00 

Vergleichswert unter Berücksichtigung des Zustandes € 179.296,00 

 

 

3.3.2 Anpassung an den Verkehrswert 

Gemäß § 7 Liegenschaftsbewertungsgesetz ist bei der Ermittlung des 

Verkehrswertes eine Überprüfung der Marktverhältnisse vorzunehmen. Diese 

Überprüfung ergibt, dass bedingt durch die aktuelle wirtschaftliche Entwicklung, 

und die Auswirkung auf den Immobilienmarkt in Verbindung mit dem 

erschwerten Zugang zu Krediten zur Finanzierung von Immobilien sowie den 

aktuell anhaltend hohen Kreditzinsen mit einer erschwerten Verwertung 

vergleichbarer Liegenschaften zu rechnen ist. Diese Erschwernis wird mit 

einem Abschlag von 5,00 % berücksichtigt. 

 

Vergleichswert Wohnung 21 € 179.296,00 

Abschlag für Marktanpassung 5% € -8.965,00 

Verkehrswert Wohnung 21 (B-LNR 26) € 170.331,00 

 

 

 Verkehrswert W 21 (B-LNR 26) € 170.000,00 

 (in Worten: Euro einhundertsiebzigtausend) 
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3.4 Zubehör Wohnung 21 

 Im Eigentum des Verpflichteten steht eine Küche mit Ober- und 

Unterschränken, Spüle, E-Herd, Backrohr, Kühlschrank und Geschirrspüler 

 

  

  

 

 

 

Zeitwert € 0,00 
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Hierdurch versichere ich die Richtigkeit vorstehender Bewertung, die ich nach 

vorheriger persönlicher Besichtigung der Liegenschaft und nach genauer 

Betrachtung aller Umstände erstellt habe. 

 

 

Graz, 18.07.2024 

 

 

 

 

  

……………………………………… 

DI Anton Wallner 

 (der allgemein beeidete und  
  gerichtlich zertifizierte Sachverständige) 
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Jakob Wallner

Von: Notariatsanfragen <Notariatsanfragen@oewg.at>
Gesendet: Mittwoch, 17. Juli 2024 09:32
An: Jakob Wallner
Betreff: Deb.: 117497 - 391801/0021 02 und 5021 02 - Graz, Posenergasse 14/21 - 

Gruber Helmut
Anlagen: Beschluss244E_15-24.pdf; Grundbuchauszug 27.05.2024 KG_ 63108 EZ_ 

2262 GrundbuchUrkundenabfrage.pdf; Infoblatt 391801-002102.pdf; 
Vereinbarung Posener 12+14.pdf; 117497_Vorschreibung.pdf; 117497
_Vertragskontoauszug.pdf; RS Gruber.pdf; EAW.pdf; Grundriss_5. 
Obergeschoss Haus Nord.pdf

Kennzeichnung: Flag for follow up
Kennzeichnungsstatus: Gekennzeichnet

Sehr geehrter Herr Wallner, 
 
anbei übermitteln wir Ihnen folgende Unterlagen: 
 

1) Information Hausverwaltung 
2) Vereinbarung 
3) Vorschreibung 
4) Kontoauszug Kundenkonto 
5) Darlehensaufstellung/Restschuldinformation inkl. Rechnung 
6) Energieausweis 
7) Grundrissplan 

 
Der Rücklagenstand für die gesamte Wohnhausanlage weist per 11.07.2024 ein Guthaben in 
Höhe von rd. € 162.600,00 auf. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
  
Elke Ramspacher 
Notariatsanfragen 
  

 

Moserhofgasse 14, 8010 Graz 
+43 316 8055-430  
notariatsanfragen@oewg.at 
www.oewg.at 
 
Bleiben Sie via Instagram, Facebook & LinkedIn auf dem Laufenden: 

   
 
Österreichische Wohnbaugenossenschaft gemeinnützige reg. GenmbH 
FN 66398 w Landes- als Handelsgericht Graz 
 

ÖWGES Gemeinnützige WohnbaugesmbH 
FN 57140 f Landes- als Handelsgericht Graz 
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Von: Notariatsanfragen  
Gesendet: Mittwoch, 10. Juli 2024 14:18 
An: 'Wallner@wallner-schemitsch.at' <Wallner@wallner-schemitsch.at> 
Betreff: Deb.: 117497 - 391801/0021 02 und 5021 02 - Graz, Posenergasse 14/21 - Gruber Helmut 
 
Sehr geehrter Herr Wallner, 
  
wir bestätigen den Erhalt Ihrer tieferstehenden E-Mail vom 09.07.2024. 
Die Bearbeitung Ihrer Anfragen wird voraussichtlich 7 Tage in Anspruch nehmen. 
  
  
Für folgende Zusatzanforderungen, die nicht in unserem Verwaltungsumfang enthalten 
sind, verrechnen wir Ihnen die nachfolgenden Entgelte: 

 Auszahlungsunterlagen für vorzeitige Darlehenstilgung  brutto  € 275,--  
 Restschuldbekanntgabe/Darlehensauskunft                 brutto € 33,--  

Sollten derzeit keine Darlehen zur Vorschreibung gelangen, wird auch kein Entgelt verrechnet. 
  
  
Mit freundlichen Grüßen 
  
Elke Ramspacher 
Notariatsanfragen 
  

 
 

Moserhofgasse 14, 8010 Graz 
+43 316 8055-430  
notariatsanfragen@oewg.at 
www.oewg.at 
  
Bleiben Sie via Instagram, Facebook & LinkedIn auf dem Laufenden: 

   
  
Österreichische Wohnbaugenossenschaft gemeinnützige reg. GenmbH 
FN 66398 w Landes- als Handelsgericht Graz 
  
ÖWGES Gemeinnützige WohnbaugesmbH 
FN 57140 f Landes- als Handelsgericht Graz 
  
  
  
  
Von: Jakob Wallner <Wallner@wallner-schemitsch.at>  
Gesendet: Dienstag, 9. Juli 2024 16:08 
An: Online <Online@oewg.at> 
Betreff: 244E 15/24y VP: Helmut Gruber, Posenergasse 14/21 
  

Sehr geehrte Damen und Herrn! 
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Wie aus der beiliegenden Anordnung ersichtlich ist Herr DI Wallner vom Bezirksgericht Graz-Ost zu GZ 244E 14/24y 
mit der Verkehrswertermittlung der Wohnung W21 im Haus 8045 Graz Posenergasse 14, Eigentümer Helmut 
Gruber beauftragt.  

Da Ihr Unternehmen zum Verwalter dieser Wohnanlage bestellt ist, ersuche wir Sie höflich um 

a)    Übermittlung einer Kopie der aktuellen monatlichen Wohnkostenvorschreibung, 

b)    Bekanntgabe des Standes der Instandhaltungsrücklage zum letztmöglichen Stichtag und Information darüber, 
ob Instandhaltungs- oder Instandsetzungsarbeiten derzeit notwendig sind bzw. von der WEG bereits 
beschlossen oder in nächster Zeit beabsichtigt sind und inwieweit diese eine allenfalls vorhandene Rücklage 
übersteigen, 

c)    Bekanntgabe, ob der verpflichtete Wohnungseigentümer Rückzahlungen auf Darlehen oder Kredite der WEG zu 
leisten hat, die aus dem Grundbuch nicht zu entnehmen sind (zB aus durchgeführten Instandsetzungen etc) und 
die ein Ersteher zu übernehmen hat, 

d)    Mitteilung, ob eine Benützungsregelung bzw. Benützungsvereinbarung für allgemeine Teile der Liegenschaft 
bzw. Mietrechte an solchen Teilen bestehen, 

e)    Übermittlung des Energieausweises, 

f)      Können Sie uns Auskunft zum Heizungsmedium (Strom/Gas/Fernwärme; Zentral oder wohnungsweise) der 
Wohnung 21 geben? 

Wir ersuchen höflich um kurzfristige Erledigung per Email  
und bedanke mich vorab für Ihre Mühewaltung. 

  
Mit freundlichen Grüßen 
  
Jakob Wallner, MSc 
  

 
  

DI ANTON WALLNER 
Allg. beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger 
Zivilingenieur für Bauwesen, Baumeister, Zimmermeister 

 
A - 8051 Graz, Wiener Straße 180  
  
Tel: 0316 / 673276-0, Fax 0316 / 673276 - 410 
Mobil: 0664 / 88 47 50 67 
  
Email: jakob.wallner@wallner-schemitsch.at  
Web: www.die-sachverstaendigen.eu 

 
  

  

  

  



 

 

 

 

 

 

INFORMATIONSBLATT 

für Wohnungsverkauf oder Verlass 
 

 

Wohnhausanlage: GRAZ, POSENERGASSE 14 

Objektnummer: 391801/117497 

Name des Eigentümers/der 

Eigentümer 
HELMUT GRUBER  

 

Nachfolgende Informationen wurden auf Basis der uns derzeit vorliegenden Unterlagen erstellt: 

Abweichende 

Abrechnungsschlüssel, 

(außerbücherlich) 

☐ nicht bekannt ☒ bekannt 

Erläuterung: siehe Benützungsregelungen 

Abweichende 

Vereinbarungen 

(außerbücherlich) 

☐ nicht bekannt ☒ bekannt 

Erläuterung: Außenanlage lt. Vereinbarung aus dem Jahr 1998 

für Haus 12 und 14 

Benützungsregelungen 

☐ keine ☒ vorhanden 

Erläuterung: 

o Spielplatz auf Grundstück 603/6 für Haus 12 und 14 
o Feuerwehrzufahrt auf Grundstück 603/5 für Haus 12 

und 14 
o Müllplatz auf Grundstück 607/4 für Haus 12 und 14 
o Fernwärmestation in Haus 14 für Haus 12 und 14 

 

Behördliche Anordnungen 

und Auflagen 

☒ Nein ☐ Ja 

Erläuterung: 

Verwaltungsverfahren 
☒ Nein ☐ Ja 

Erläuterung: 

Aktuelle Umfragen bzw. 

Beschlussfassungen der 

Wohnungseigentümer 

☒ Nein ☐ Ja 

Erläuterung: 

Erhaltungspflichten des WE 
☒ Nein ☐ Ja 

Erläuterungen: 

Datum: 15. Juli 2024 
Abteilung: Hausmanagement 
Bearbeiter: Admir Sivac 
Telefon: DW-794 
E-Mail: verwaltungsteam794@oewg.at 



 

Sonstiges 
Energieausweis im Anhang 

Heizung: Fernwärme 

 

 

 



Im Auftrag des Eigentümers:
WEG POSENERGASSE 14, GRAZ POSENERG. 14 8045 Graz-Andritz Österreich
USt-IdNr. ATU59425009

Objektverwalter: Österreichische Wohnbaugenossenschaft gemeinnützige reg. 
Genossenschaft m.b.H. | Moserhofgasse 14 | 8010 Graz

HELMUT GRUBER
POSENERGASSE 14/021
8045 Graz-Andritz
Österreich

[[Neuer Brief]]

Bearbeiter
Telefonnr.
E-Mail
Bank
IBAN
BIC
Kontoinhaber

Verwaltungsteam794
+43 316 8055-794
verwaltungsteam794@oewg.at
Steiermärkische Bank und Sparkassen AG
AT61 2081 5016 0010 8516
STSPAT2GXXX
WEG POSENERGASSE 14, GRAZ

Vorschreibung per 01.07.2024
Planungszeitraum: 01.07.24 bis 31.12.24 (=184 Tage) Datum 3. Juni 2024
Objekt: 391801, POSENERGASSE 14, 8045 GRAZ Rechnungsnr. WP24-054654

Kundennr. 117497

Sehr geehrter Herr GRUBER,

wir übermitteln Ihnen die neue Vorschreibung.
Diese Vorschreibung gilt bis zur Übermittlung einer neuen Vorschreibung oder bis zum Ende des Vertragsverhältnisses.

Einheitennr. - Kostenart
geplante 

Kosten Periode Netto USt. % Brutto
0021 02 Wohnung
  Heizkosten BK 365,91 zum Monat 60,99 12,20 20 73,19 EUR
  Sanierungsdarlehen 572,47 zum Monat 95,41 0,00 0 95,41 EUR
  Sanierungsdarlehen - Zuschuss -226,88 zum Monat -37,81 0,00 0 -37,81 EUR
  Instandhaltung 427,62 zum Monat 71,27 0,00 0 71,27 EUR
  Verwaltungskosten 278,82 zum Monat 46,47 4,65 10 51,12 EUR
  Betriebskosten 707,38 zum Monat 117,90 11,79 10 129,69 EUR
  Betriebskosten gemeinschaftliche Anlagen 100,52 zum Monat 16,75 1,68 10 18,43 EUR
  Liftkosten 55,27 zum Monat 9,21 0,92 10 10,13 EUR
Gesamt Betrag 0021/02 2 281,11 380,19 31,24 411,43 EUR

5021 02 Einzelgarage
  Instandhaltung 23,76 zum Monat 3,96 0,00 0 3,96 EUR
  Verwaltungskosten 15,49 zum Monat 2,58 0,52 20 3,10 EUR
  Betriebskosten 47,75 zum Monat 7,96 1,59 20 9,55 EUR
Gesamt Betrag 5021/02 87,00 14,50 2,11 16,61 EUR

Gesamt Betrag 2 368,11 394,69 33,35 428,04 EUR
Der zu zahlende Gesamtbetrag (brutto) 428,04 EUR ist bis zum 5. jeden Monats im Voraus auf das oben angeführte Bankkonto zu 
entrichten.  
Wichtig: Bei Zahlung mittels Telebanking oder Dauerauftrag geben Sie bitte die Zahlungsreferenz aus dem beiliegenden Erlagschein 
ein.

Mit freundlichen Grüßen

Österreichische Wohnbaugenossenschaft 
gemeinnützige reg. Genossenschaft m.b.H.
FN 66398 w Landes- als Handelsgericht Graz UID ATU44311605

 



ÖWG Wohnbau

 

Objekt: 391801, POSENERGASSE 14, 8045 GRAZ Datum
Rechnungsnr. 

3. Juni 2024
WP24-054654



POSENERGASSE 14/21
8045 Graz-Andritz
Österreich

HELMUT GRUBER

Telefon
E-Mail

+43 316 8055-490
kontoinfo@oewg.at

KontoinfoBearbeiter

Graz, 11. Juli 2024

Kontoauszug 31.12.21 bis 11.07.24 für Vertrag 0391801-117497-001

Objekt 391801 - POSENERGASSE 14/021, 8045 GRAZ
Eigentümer WEG POSENERGASSE 14, GRAZ 

Sehr geehrter Herr GRUBER,

 
hiermit teilen wir Ihnen den aktuellen Kontostand des angeführten Vertrages mit.
 
 

Datum Buchungstext Fällig am Sollbetrag Habenbetrag Saldo

31.12.21 SV Fa. 2, Max-BL 15403, Kto. 6000, Obj. 391801, VE 
2102

08.08.22 78,43 € 0,00 € -78,43 €

01.01.22 Vorschreibung 01.01.22-31.01.22 05.01.22 360,65 € 0,00 € -439,08 €
01.02.22 Vorschreibung 01.02.22-28.02.22 05.02.22 360,65 € 0,00 € -799,73 €
01.03.22 Vorschreibung 01.03.22-31.03.22 05.03.22 360,65 € 0,00 € -1 160,38 €
01.04.22 Vorschreibung 01.04.22-30.04.22 05.04.22 360,65 € 0,00 € -1 521,03 €
01.05.22 Vorschreibung 01.05.22-31.05.22 05.05.22 351,17 € 0,00 € -1 872,20 €
01.06.22 Vorschreibung 01.06.22-30.06.22 05.06.22 351,17 € 0,00 € -2 223,37 €
01.07.22 Vorschreibung 01.07.22-31.07.22 05.07.22 380,04 € 0,00 € -2 603,41 €
01.08.22 Vorschreibung 01.08.22-31.08.22 05.08.22 380,04 € 0,00 € -2 983,45 €
01.09.22 Vorschreibung 01.09.22-30.09.22 05.09.22 380,04 € 0,00 € -3 363,49 €
01.10.22 Vorschreibung 01.10.22-31.10.22 05.10.22 380,04 € 0,00 € -3 743,53 €
01.11.22 Vorschreibung 01.11.22-30.11.22 05.11.22 380,04 € 0,00 € -4 123,57 €
01.12.22 Vorschreibung 01.12.22-31.12.22 05.12.22 380,04 € 0,00 € -4 503,61 €
01.01.23 Vorschreibung 01.01.23-31.01.23 05.01.23 380,04 € 0,00 € -4 883,65 €
01.02.23 Vorschreibung 01.02.23-28.02.23 05.02.23 380,04 € 0,00 € -5 263,69 €
01.03.23 Vorschreibung 01.03.23-31.03.23 05.03.23 380,04 € 0,00 € -5 643,73 €
01.04.23 Vorschreibung 01.04.23-30.04.23 05.04.23 380,04 € 0,00 € -6 023,77 €
01.05.23 Vorschreibung 01.05.23-31.05.23 05.05.23 380,04 € 0,00 € -6 403,81 €
01.06.23 Vorschreibung 01.06.23-30.06.23 05.06.23 380,04 € 0,00 € -6 783,85 €
30.06.23 Abrechnung  Betriebskostenabrechnung 2022 15.09.23 177,04 € 0,00 € -6 960,89 €
30.06.23 Abrechnung  Betriebskostenabrechnung 2022 15.09.23 0,00 € 28,34 € -6 932,55 €
01.07.23 Vorschreibung 01.07.23-31.07.23 05.07.23 413,33 € 0,00 € -7 345,88 €
01.08.23 Vorschreibung 01.08.23-31.08.23 05.08.23 413,33 € 0,00 € -7 759,21 €
01.09.23 Vorschreibung 01.09.23-30.09.23 05.09.23 413,33 € 0,00 € -8 172,54 €



27.09.23 Erstattung 27.09.23 28,34 € 0,00 € -8 200,88 €
01.10.23 Vorschreibung 01.10.23-31.10.23 05.10.23 413,33 € 0,00 € -8 614,21 €
01.11.23 Vorschreibung 01.11.23-30.11.23 05.11.23 413,33 € 0,00 € -9 027,54 €
01.12.23 Vorschreibung 01.12.23-31.12.23 05.12.23 413,33 € 0,00 € -9 440,87 €
01.01.24 Vorschreibung 01.01.24-31.01.24 05.01.24 413,33 € 0,00 € -9 854,20 €
01.02.24 Vorschreibung 01.02.24-29.02.24 05.02.24 413,33 € 0,00 € -10 267,53 €
21.02.24 Rechnung MNARG24-002391 21.02.24 2 750,00 € 0,00 € -13 017,53 €
01.03.24 Vorschreibung 01.03.24-31.03.24 05.03.24 413,33 € 0,00 € -13 430,86 €
01.04.24 Vorschreibung 01.04.24-30.04.24 05.04.24 413,33 € 0,00 € -13 844,19 €
01.05.24 Vorschreibung 01.05.24-31.05.24 05.05.24 413,33 € 0,00 € -14 257,52 €
22.05.24 Rechnung MNARG24-006409 22.05.24 250,27 € 0,00 € -14 507,79 €
01.06.24 Vorschreibung 01.06.24-30.06.24 05.06.24 413,33 € 0,00 € -14 921,12 €
17.06.24 Abrechnung  Betriebskostenabrechnung 2023 15.07.24 823,98 € 0,00 € -15 745,10 €
17.06.24 Abrechnung  Betriebskostenabrechnung 2023 15.07.24 0,00 € 46,80 € -15 698,30 €
01.07.24 Vorschreibung 01.07.24-31.07.24 05.07.24 428,04 € 0,00 € -16 126,34 €

Kontostand per 11.07.24 16 201,48 € 75,14 € -16 126,34 €

Rückstand per 11.07.24 -16 126,34 €

Gesamtrückstand gegenüber o. g. Eigentümer per 11.07.24 -16 126,34 €

 
 
 
 
Aktuelle Einheiten zur Vertragsnummer 0391801-117497-001
Nr. Nutzungsart Adresse/Lage m² Stellplatz

0021 Wohnung POSENERGASSE 14/021  65,82
Stellplätze/Garagen POSENERGASSE 14 1

Seite 2 zum Kontoauszug 31.12.21 bis 11.07.24 für Vertrag 0391801-117497-001



B

A
B

B

Wohngebäude mit 10 und mehr Nutzungseinheiten

Innenräume konditioniert

603/6

8045 Graz-Andritz

Graz; Posenergasse 14       GZ: 391801 / 503a

Posenergasse 14

1976

Andritz

63108

2012

362 m

Bestand

16.09.2021DI WindischArchiPHYSIK 18.0.41 - lizenziert für ÖWG / ÖWGES GmbH



108.673 37,1

29.954 10,2

194.628 66,4

261.383 89,2

66.755 22,8

331.745 113,2

138.350 47,2

193.395 66,0

40.221 13,7

0,98

0,98

----

16.09.2021

15.09.2031

ÖWG; Österr. Wohnbaugen.m.b.H.

38,4

0 0,0

131.522 44,9

38,4

82,0

2,28

391801 / 503a

0,96

1,21

2.858,7

2.930,9

2.344,7

8.808,7

0,32

3,08

248

3768

22,0

-11,3

S/SO

schwere

Fensterlüftung

0,480

28,28-

-

-

Strom direkt

-

Fernwärme

-

-

-

-

16.09.2021DI WindischArchiPHYSIK 18.0.41 - lizenziert für ÖWG / ÖWGES GmbH

WindiAl
Neuer Stempel



Graz; Posenergasse 14       GZ: 391801 / 503a
Bericht
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8045 Graz-Andritz

Katastralgemeinde: 63108 Andritz

Einlagezahl: 2262

Grundstücksnummer: 603/6

GWR Nummer: ----

Graz; Posenergasse 14       GZ: 391801 / 503a

Planunterlagen

Datum: 01.03.1974

Nummer: Ohne Nummer

Posenergasse 14

VerfasserIn der Unterlagen

8010 Graz

T

F

ÖWG; Österr. Wohnbaugen.m.b.H.

E

MMoserhofgasse 14

0316 8055 462

0316 8055 8 462

albert.windisch@oewg.at

Dipl.Ing. Albert Windisch

ErstellerIn Nummer: (keine)

PlanerIn

T

F

ÖWG

E

M

AuftraggeberIn

8045 Graz-Andritz

T

F

Eigentümergemeinschaft  Posenergasse 14

E

MPosenergasse 14

EigentümerIn

8045 Graz-Andritz

T

F

Eigentümergemeinschaft  Posenergasse 14

E

MPosenergasse 14

Angewandte Berechnungsverfahren

Bauteile

Fenster

ON B 8110-6-1:2019-01-15

EN ISO 10077-1:2018-02-01

Unkonditionierte Gebäudeteile vereinfacht, ON B 8110-6-1:2019-01-15

Erdberührte Gebäudeteile vereinfacht, ON B 8110-6-1:2019-01-15

Wärmebrücken pauschal, ON B 8110-6-1:2019-01-15, Formel (11)

Verschattungsfaktoren vereinfacht, ON B 8110-6-1:2019-01-15

Heiztechnik

Raumlufttechnik

Beleuchtung

ON H 5056-1:2019-01-15

ON H 5057-1:2019-01-15

ON H 5059-1:2019-01-15

Kühltechnik ON H 5058-1:2019-01-15

Diese Lokalisierung entspricht der OIB Richtlinie 6:2019, es werden die Berechnungsnormen Stand 2019
verwendet, die Anforderungen entsprechen den Höchstwerten der Richtlinie 6, 04-2019 ab dem Jahr 2021
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Graz; Posenergasse 14       GZ: 391801 / 503a
Bericht

4

Zum Projekt: Dieser Energieausweis ersetzt den Energieausweis mit der GZ: 391801 / 503 vom

16.08.2011.

Beim vorliegenden Energieausweis handelt es sich um einen "Gebäudeweisen Energieausweis"

und wurde nach der dzt. gültigen OIB Richtlinie 6 / 2019 berechnet und beinhaltet somit auch

den, für Vermietung und Verkauf geforderten, Gesamtenergieeffizienzfaktor (fGEE) .

Das Stiegenhaus wurde in die konditionierte Bruttogrundfläche eingerechnet.

Verbesserungsvorschläge:

Empfehlungen von Maßnahmen gemäß OIB Richtline 6 - Kapitel 6:

Maßnahmen zur Reduzierung des Endenergiebedarfes:

Nach den bereits erfolgten therm. Sanierungsmaßnahmen, sind, bei den derzeitigen

Energiekosten, weitere Maßnahmen als nicht wirtschaftlich anzusehen.

Anlagentechnische Emplehlung:

Die Dachflächen bieten sich für die Errichtung einer gemeinschaftlichen Photovoltaikanlage an

( eventuell Mieterstrommodell ).

Konsequente Dämmung der Heizleitungen in nicht beheizten Bereichen.

Regelmäßige Kontrolle/Entkalkung der Warmwasserheizstäbe.

Tipp:

Vermeidung von Dauerlüftung während der Heizperiode hilft Energie zu sparen.

Die Energiekennzahlen dieses Energieausweises dienen ausschließlich der Information.

Aufgrund der idealisierten Eingangsparameter können bei tatsächlicher Nutzung erhebliche

Abweichungen auftreten. Insbesondere Nutzungseinheiten unterschiedlicher Lage können aus

Gründen der Geometrie und der Lage hinsichtlich ihrer Energiekennzahlen von der hier

angegebenen abweichen.
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Energiekennzahlen für die Anzeige in
Druckwerken und elektronischen Medien
Energieausweis-Vorlage-Gesetz 2012 – EAVG 2012

Bezeichnung

Nutzungsprofil

Gebäudeteil

Straße

PLZ/Ort

Grundstücksnr.

Baujahr

Katastralgemeinde

KG-Nr.

Seehöhe

Der Energieausweis besteht aus - einer ersten Seite mit einer Effizienzskala,

- einer zweiten Seite mit detaillierten Ergebnisdaten,

- Empfehlung von Maßnahmen - ausgenommen bei Neubau -, deren Implementierung den
  Endenergiebedarf des Gebäudes reduziert und technisch und wirtschaftlich zweckmäßig ist,

- einem Anhang, der den Vorgaben der Regeln der Technik entsprechen muss.

Posenergasse 14

Energiekennzahlen lt. Energieausweis

Graz; Posenergasse 14       GZ: 391801 / 503a

Innenräume konditioniert

1976

Andritz

8045 Graz-Andritz 63108

603/6 362
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16.09.2021 15.09.2031Energieausweis Ausstellungsdatum Gültigkeitsdatum

HWB 45 0,98 -kWh/m²a fGEE

HWB Der Heizwärmebedarf beschreibt jene Wärmemenge, welche den Räumen rechnerisch zur Beheizung zugeführt werden
muss. Einheit: kWh/m² Jahr

f GEE Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor ist der Quotient aus dem Endenergiebedarf und einem Referenz-Endenergiebedarf
(Anforderung 2007).

EAVG §3 Wird ein Gebäude oder ein Nutzungsobjekt in einem Druckwerk oder einem elektronischen Medium zum Kauf oder zur
In-Bestand-Nahme angeboten, so sind in der Anzeige der Heizwärmebedarf und der Gesamtenergieeffizienz-Faktor des
Gebäudes oder des Nutzungsobjekts anzugeben. Diese Pflicht gilt sowohl für den Verkäufer oder Bestandgeber als auch
für den von diesem beauftragten Immobilienmakler.

EAVG §4 (1) Beim Verkauf eines Gebäudes hat der Verkäufer dem Käufer, bei der In-Bestand-Gabe eines Gebäudes der
Bestandgeber dem Bestandnehmer rechtzeitig vor Abgabe der Vertragserklärung des Käufers oder Bestandnehmers einen
zu diesem Zeitpunkt höchstens zehn Jahre alten Energieausweis vorzulegen und ihm diesen oder eine vollständige Kopie
desselben binnen 14 Tagen nach Vertragsabschluss auszuhändigen.

EAVG §6 Wird dem Käufer oder Bestandnehmer vor Abgabe seiner Vertragserklärung ein Energieausweis vorgelegt, so gilt die darin
angegebene Gesamtenergieeffizienz des Gebäudes als bedungene Eigenschaft im Sinn des § 922 Abs. 1 ABGB.

EAVG §7 (1) Wird dem Käufer oder Bestandnehmer entgegen § 4 nicht bis spätestens zur Abgabe seiner Vertragserklärung ein
Energieausweis vorgelegt, so gilt zumindest eine dem Alter und der Art des Gebäudes entsprechende
Gesamtenergieeffizienz als vereinbart.
(2) Wird dem Käufer oder Bestandnehmer entgegen § 4 nach Vertragsabschluss kein Energieausweis ausgehändigt, so
kann er entweder sein Recht auf Ausweisaushändigung gerichtlich geltend machen oder selbst einen Energieausweis
einholen und die ihm daraus entstandenen Kosten vom Verkäufer oder Bestandgeber ersetzt begehren.

EAVG §8 Vereinbarungen, die die Vorlage- und Aushändigungspflicht nach § 4, die Rechtsfolge der Ausweisvorlage nach § 6, die
Rechtsfolge unterlassener Vorlage nach § 7 Abs. 1 einschließlich des sich daraus ergebenden Gewährleistungsanspruchs
oder die Rechtsfolge unterlassener Aushändigung nach § 7 Abs. 2 ausschließen oder einschränken, sind unwirksam.

EAVG §9 (1) Ein Verkäufer, Bestandgeber oder Immobilienmakler, der es entgegen § 3 unterlässt, in der Verkaufs- oder
In-Bestand-Gabe-Anzeige den Heizwärmebedarf und den Gesamtenergieeffizienz-Faktor des Gebäudes oder des
Nutzungsobjekts anzugeben, begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer gerichtlich strafbaren Handlung erfüllt oder
nach anderen Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist, eine Verwaltungsübertretung und ist mit
einer Geldstrafe bis zu 1 450 Euro zu bestrafen. Der Verstoß eines Immobilienmaklers gegen § 3 ist entschuldigt, wenn er
seinen Auftraggeber über die Informationspflicht nach dieser Bestimmung aufgeklärt und ihn zur Bekanntgabe der beiden
Werte beziehungsweise zur Einholung eines Energieausweises aufgefordert hat, der Auftraggeber dieser Aufforderung
jedoch nicht nachgekommen ist.
(2) Ein Verkäufer oder Bestandgeber, der es entgegen § 4 unterlässt,
1. dem Käufer oder Bestandnehmer rechtzeitig einen höchstens zehn Jahre alten Energieausweis
vorzulegen oder
2. dem Käufer oder Bestandnehmer nach Vertragsabschluss einen Energieausweis oder eine
vollständige Kopie desselben auszuhändigen, begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer gerichtlich strafbaren
Handlung erfüllt oder nach anderen Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist, eine
Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe bis zu 1450 Euro zu bestrafen.

Wohngebäude mit 10 und mehr Nutzungseinh…
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